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OBJEKTBLATT ZUM SEE— UND FLUSSUFERRICHTPLAN REGION: OBERLAND—OST 

GEWÄSSER: 
Thunersee 

GEMEINDE(N): 
Beatenberg 

UFERABSCHNITT: 

Sundlauenen  
3 R. 08-10  

   

   

SITUATIONSBESCHRIEB: 
Sundbachdelta mit extensiv genutztem, artenreichem  Wald,  Ferienhaussiedlungen 
und Dorfbereich Sundlauenen. 

PROBLEMBESCHRIEB: 
Teilweise unzugängliches Ufer infolge abgezäunter Ferienhausliegenschaften 
(zum Teil im  Wald).  

MASSNAHMEN (HINWEISE UND FESTLEGUNGEN): 

Hinweise:  3,4,6,7 
	

Festlegungen:  1,2,5 

1. Festlegung  von  Baubeschränkungen im überbauten Teil  der  unteren Sundlauenen  

2. Ausscheidung  von  Uferschutzzonen  in  allen übrigen Gebieten  des  Uferbereiches 

ausserhalb  des  Waldes  

3. Ausscheiden eines Naturschutzgebietes im bewaldeten Deltabereich  

4. Fahrnisbauten  u.  Bootsanbindeplätze im Uferbereich  des  neu auszuscheidenden 

Naturschutzgebietes sind zu entfernen  

5. Im Rahmen  der  Uferschutzplanung ist  in  Zusammenarbeit mit  der  Seeverkehrs-

planung  an  geeigneter Stelle ein neuer Hafenstandort festzulegen  

6. Begrünung  der  optisch auffallenden Ferienhäuser  in der  oberen Sundlauenen 

mittels Bepflanzung 

PRIORITÄTEN: 

Kurzfristig: 	1,2,3  
Mittelfristig:  4,5,6  

Langfristig: 



OBJEKTBLATT ZUM SEE—  UND FLUSSUFERRICHTPLAN  REGION: OBERLAND—OST 

GEWÄSSER: 
Thunersee 

GEMEINDE(N) 
Beatenberg 

UFERABSCHNITT: 
Balmholz  
3 R. 11-14  

SITUATIONSBESCHRIEB: 
Uferbereich mit Steinbruch  in  naturnaher Landschaft mit Felspartien und 
schutzwürdigem, artenreichem  Wald,  Wasserfällen und Kulturobjekten (Lerau). 

PROBLEMBESCHRIEB: 
Areal  des  Steinbruches tritt störend  in  Erscheinung. 
Uferweg unmittelbar  am  See aus topographischen Gründen nicht möglich. 

MASSNAHMEN (HINWEISE UND FESTLEGUNGEN) 

	

*Hinweise:  3 	Festlegungen:  1,2 

1.  Durchführung einer Detailplanung für das Areal  des  Steinbruches unter Be-
rücksichtigung  der  folgenden Grundsätze: 
- Gestaltung  der  bestehenden Anlagen mittels Bepflanzung 
- Rekultivierung  des  Gebietes 
- allgemein zugängliche Freifläche im östlichen Teil  des  Areals 
- Zugänglichkeit  des  gesamten Uferbereiches soweit aus topographischen 

und Sicherheitsgründen möglich 
- Surfstandort vorsehen 
Im Rahmen  der  Uferschutzpläne ist zu prüfen, welche Massnahmen jetzt und 
welche erst im Zusammenhang mit einer Aenderung  der  heutigen Nutzung zu 
realisieren sind.  

3. Erweiterung  des  Naturschutzgebietes Nastel  
4. Aufhebung  der  Zäune im  Wald  und  am  Waldrand auf  der  Liegenschaft Gebauer 

PRIORITÄTEN: 

	

Kurzfristig: 	1,2  
Mittelfristig:  3,4  

Langfristig: 
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